
Anlage zur Genehmigung Wahlplakatierung für die Gemeinde Rammenau

A) Standorte an denen Wahlwerbung nicht gestattet ist:

A1) Werbung vor und in unmittelbarer Nähe von kommunalen Behörden und staatlichen Einrichtungen:

Das Anbringen von Werbeplakaten ist an folgenden Stellen nicht genehmigt:
• Gemeindeamt Rammenau, Hauptstraße 16
• an, in und vor kommunalen Einrichtungen und Dienstgebäuden (Kindergarten, Feuerwehr),
• an staatlichen Einrichtungen (Barockschloss).

A2) Werbung im Umkreis von Wahllokalen:

Im Umkreis von 100m um die nachfolgend aufgeführten Wahllokale ist sämtliche Wahlwerbung, 
Wahlplakatierung und das Aufstellen von Großflächen-Werbetafeln nicht gestattet:
• Wahllokal: Feuerwehr Rammenau, Hauptstraße 25,

A3) Werbung im Verkehrsraum:

Weiterhin darf an folgenden Stellen nicht plakatiert werden:
• an Verkehrszeichenträgern,
• im Bereich von Kreuzungen oder Einmündungen.

Durch Plakatierungen dürfen Verkehrszeichen nicht verdeckt werden.

B) Zugelassene Standorte für Großflächen-Wahlwerbetafeln

In Rammenau gibt es keine zugelassenen Standorte für Großflächen-Werbetafeln.
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